
Sitzung des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn 
 
Am Donnerstag, 30. Januar 2020, findet um 16:00 Uhr, im Sitzungssaal, 
Schlossplatz 1, 89264 Weißenhorn, eine Sitzung des Schulverbandes 
Mittelschule Weißenhorn statt. 
 
 

Tagesordnung 
 
 
Öffentliche Sitzung: 
 
1. Bekanntgaben 

2. Vorstellung des neuen Hausmeisters der Mittelschule - Herr Moll 

3. Herstellung Glasfaser-/Breitbandanschluss für die Mittelschule 
Weißenhorn im Zuge der Bayerischen Förderrichtlinie (GWLANR) 

4. Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2020 für den Schulverband 
Mittelschule Weißenhorn 

5. Finanz- u. Investitionsplan des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn 
für die Jahre 2019 bis 2023 

 
 



2050.2 16.01.2020 
  
Sitzungsvorlage des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn 
am  30.01.2020 öffentlich 
TOP 2. DSNR.: SV 5/2020 
 
Vorstellung des neuen Hausmeisters der Mittelschule - Herr Moll 
 

 
Anlage/n:       
 
Sachbericht: 
 
In der Schulverbandssitzung wurde dem Schulverbandsvorsitzenden, Herrn Dr. 
Fendt, die Freigabe zur Stellenbesetzung übertragen um die offene Stelle des 
Hausmeisters ohne Zeitverzögerung besetzen zu können. Hierbei wurde be-
schlossen, dass in einer weiteren Sitzung der Bewerber dem Gremium vorgestellt 
werden.  
 
In der heutigen Sitzung soll sich Herr Joachim Moll als neuer Hausmeister in Voll-
zeit dem Gremium vorstellen.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
„Die Mitglieder des Schulverbandes bedanken sich für die Vorstellung und wün-
schen Herrn Moll einen guten Start als Hausmeister an unserer Mittelschule.“ 
 
 
 
   
   
   
Melanie Müller  Dr. Wolfgang Fendt  
Leiterin Fachbereich 1  Schulverbandsvorsitzender 
 
 
Verwaltungsinterne Vermerke:  
Information und Beteiligung der Fachbereiche 

 Fachbereich 1 
            
 

 Fachbereich 2 
            
 

 Fachbereich 3 
            
 

 Fachbereich 4 
            
 

Sitzungsvorlagen mit möglicher finanzieller Auswirkung 
Für den betroffenen TOP sind  

 keine Haushaltsmittel erforderlich 
 Haushaltsmittel erforderlich (-> Gegenzeichnung der Finanzverwaltung  

erforderlich) 
  und unter der Haushaltsstelle       eingestellt  und noch keine Haushaltsmittel eingestellt  
 
Gegenzeichnung der Finanzverwaltung:  
Bekanntgabe von NÖ-TOP´s:  

 Bekanntgabe des Beschlusses sobald Gründe für die 
Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO).  

 Personalangelegenheit keine  
Bekanntgabe. 

 
 



2050.2; 0474 20.01.2020 
  
Sitzungsvorlage des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn 
am  30.01.2020 öffentlich 
TOP 3. DSNR.: SV 7/2020 
 
Herstellung Glasfaser-/Breitbandanschluss für die Mittelschule Weißen-
horn im Zuge der Bayerischen Förderrichtlinie (GWLANR)           
 

 
Anlage/n: Informationsschreiben Landkreis Neu-Ulm vom 13.12.2019 

Präsentation Firma IK-T vom 27.11.2019 
Anlage 1 (Änderung Planansätze zum Haushaltsplan 2020) 

 
Sachbericht: 
 
 
Der Landkreis Neu-Ulm möchte die Schulen in seiner Trägerschaft mit Glasfaser-
anbindungen erschließen und dazu die Richtlinie zur Förderung von Glasfaseran-
schlüssen und WLAN für öffentliche Schulen (Glasfaser/WLAN-Richtlinie – 
GWLANR) nutzen. 
Seitens des Landratsamtes Neu-Ulm wurde das Ingenieurbüro IK-T Manstorfer 
und Hecht beauftragt, die Planungsgrundlagen zu erarbeiten. 
Der Bauausschuss des Kreistages hat bereits einen Beschluss gefasst und die 
Kreisverwaltung beauftragt die Ausschreibung auf den Weg zu bringen. 
Da im Bereich der geplanten Trassierung auch Schulen aus der Trägerschaft der 
Stadt Weißenhorn und des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn liegen wäre 
in diesem Rahmen die Möglichkeit gegeben Synergieeffekte zu erzielen. 
Die Kreisverwaltung ist mit Schreiben vom 13.12.2019 an das Stadtbauamt Wei-
ßenhorn herangetreten und hat angeboten, bei Interesse die im Bereich der ge-
planten Trassierung gelegenen Schulen der Stadt bzw. des Schulverbandes mit 
einzubeziehen. 
Da die Planungen bereits weit fortgeschritten sind, hat der Landkreis unter Frist-
setzung bis zum 31.01.2020 um Rückantwort gebeten. 
Im Zuge des Anschlusses des Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium würde es sich 
anbieten die Mittelschule Weißenhorn unter Nutzung des Förderprogrammes 
ebenfalls an das Glasfaser-/Breitbandnetz anzubinden und das Angebot des 
Landkreises anzunehmen. 
Im Zuge des Bayerischen Förderprogrammes –GWLANR- gewährt der Freistaat 
für die erstmalige Herstellung eines Glasfaseranschlusses einschließlich Netzab-
schlusseinheit einen Förderhöchstbetrag von 50.000 Euro brutto je eigenständi-
ger Schule. Die Förderquote beträgt 80 %.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Schulverbandsversammlung ermächtigt den 1. Vorsitzenden und die Stadt-
verwaltung Weißenhorn, sämtliche zur Umsetzung des Breitbandanschlusses für 
die Mittelschule Weißenhorn erforderlichen Schritte (Vertragliche Vereinbarung 
zwischen dem Schulverband und Landkreis Neu-Ulm, Stellung von Förderanträ-
gen, Auftragsvergaben an Planungsbüros, etc.) einzuleiten und durchzuführen. 
 



Die entsprechenden Mittel sind im Haushalt 2020 des Schulverbandes Weißen-
horn zu veranschlagen. Zur Deckung der Ausgaben ist im Haushalt 2020 eine um 
20 T€ höhere Entnahme aus der Rücklage vorgesehen. Der Gesamtansatz im 
Vermögenshalt 2020 ändert sich dadurch um 70 T€ von 611.000 Euro auf 
681.000 Euro. 
 
 
 
 
   
   
   
Konrad  Mathias Stölzle 
Stadtkämmerer  1. Bürgermeister und 

stellv.Schulverbandsvorsitzender    
 
 
Verwaltungsinterne Vermerke:  
Information und Beteiligung der Fachbereiche 

 Fachbereich 1 
            
 

 Fachbereich 2 
            
 

 Fachbereich 3 
            
 

 Fachbereich 4 
            
 

Sitzungsvorlagen mit möglicher finanzieller Auswirkung 
Für den betroffenen TOP sind  

 keine Haushaltsmittel erforderlich 
 Haushaltsmittel erforderlich (-> Gegenzeichnung der Finanzverwaltung  

erforderlich) 
  und unter der Haushaltsstelle       eingestellt  und noch keine Haushaltsmittel eingestellt  
 
Gegenzeichnung der Finanzverwaltung:  
Bekanntgabe von NÖ-TOP´s:  

 Bekanntgabe des Beschlusses sobald Gründe für die 
Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO).  

 Personalangelegenheit keine  
Bekanntgabe. 

 
 

































2050.2 15.01.2020 
  
Sitzungsvorlage des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn 
am  30.01.2020 öffentlich 
TOP 4. DSNR.: SV 2/2020 
 
Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2020 für den Schulverband Mittel-
schule Weißenhorn           
 

 
Anlage/n: Entwurf Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2020 für den 

Schulverband Mittelschule Weißenhorn mit Vorbericht und 
Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2023 

 
Sachbericht: 
 
Auf die als Anlage beigefügten Beratungsunterlagen wird Bezug genommen. 
 
Für die im Jahr 2019 nicht vollständig abgewickelten Beschaffungsmaßnahmen 
im Rahmen des Projektes „Digitales Klassenzimmer“ sollen die im Jahr 2019 
nicht in Anspruch genommenen Ausgabemittel bei Haushaltsstelle 2130.9351 als 
Haushaltsausgabenrest auf das Jahr 2020 vorgetragen werden. 
Für den hierfür im Jahr 2019 eingeplanten Zuschuss des Freistaates soll bei 
Haushaltsstelle 2130.3610 ein Haushaltseinnahmerest gebildet und auf das Jahr 
2020 vorgetragen werden. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Schulverbandsversammlung billigt die Bildung und Übertragung von neuen 
Haushaltsausgaberesten in Höhe von 196.920,54 Euro und die Bildung von neu-
en Haushaltseinnahmeresten in Höhe von 26.300,00 Euro und beschließt die 
nachfolgende Haushaltssatzung mit Haushaltsplan des Schulverbandes Mittel-
schule Weißenhorn wie folgt: 
 
 

H a u s h a l t s s a t z u n g 
 

des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn - (Landkreis Neu-Ulm) 
        für das Haushaltsjahr 2020   

 
Auf Grund des Art. 9 Abs. 7 und 9 des BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 KommZG sowie 
der Art. 63 ff. GO erlässt der Schulverband Mittelschule Weißenhorn folgende 
Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird  
 
 im Verwaltungshaushalt 
 in den Einnahmen und Ausgaben auf 873.000,00 €  
 im Vermögenshaushalt   
 in den Einnahmen und Ausgaben auf 611.000,00 €  
 



festgesetzt. 
§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen wird auf 0,-- € festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
(1)  Der durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur 

Finanzierung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts wird auf 587.400,00 € 
 festgesetzt (Verwaltungsumlage). 
 
(2) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finan-

zierung von Ausgaben des Vermögenshaushalts wird auf 0,00 €  
 festgesetzt (Investitionsumlage).   
 
(3) Die Schulverbandsumlage wird gem. Art. 9 Abs. 7 des Bayerischen Schul-

finanzierungsgesetzes auf die beteiligten Gemeinden nach der festgestellten 
Zahl der Verbandsschüler, die die Schule am Stichtag - 1. Oktober 2019 - 
besuchten, umgelegt. 

 
(4) Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schüler-

zahl nach dem Stand vom 1. Oktober 2019 auf 246 Schüler festgesetzt. 
 
(5) Die Schulverbandsumlage wird je Verbandsschüler für die  
  Betriebskostenumlage auf  2.387,804878 €                                                                                               
  Investitionsumlage auf     0,00 € 
      festgesetzt.   
 

 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 
nach dem Haushaltsplan wird auf  100.000,00 € 
festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2020 in Kraft. 
 
Weißenhorn, den xx.xx.2020 
Schulverband Mittelschule Weißenhorn  
 
 
 
Dr. Wolfgang Fendt 
Schulverbandsvorsitzender       
 



 
 
 
   
   
   
Konrad  Dr. Wolfgang Fendt  
Stadtkämmerer  1. Bürgermeister und 

Schulverbandsvorsitzender 
 







































































































































































2050.2 15.01.2020 
  
Sitzungsvorlage des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn 
am  30.01.2020 öffentlich 
TOP 5. DSNR.: SV 3/2020 
 
Finanz- u. Investitionsplan des Schulverbandes Mittelschule Weißen-
horn für die Jahre 2019 bis 2023           
 

 
Anlage/n: Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2023 
 
Sachbericht: 
 
Auf die als Anlage beigefügten Beratungsunterlagen wird Bezug genommen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Schulverbandsversammlung billigt den von der Verwaltung vorgelegten Fi-
nanz- und Investitionsplan des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn für die 
Jahre 2019 bis 2023. 
Dieser sieht für die Jahre 2019 bis 2023 Einnahmen und Ausgaben in folgender 
Höhe vor: 
 
Jahr:  Betrag in €: 
2019: 1.094.500,00 
2020: 1.484.000,00 
2021: 728.300,00 
2022: 728.300,00 
2023: 728.300,00 
 
 
   
   
   
Konrad  Dr. Wolfgang Fendt  
Stadtkämmerer  1. Bürgermeister und 

Schulverbandsvorsitzender 
 

 


































